
Zeitschrift: Der schweizerische Republikaner

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 3 (1799)

Rubrik: Vollziehungs-Direktorium

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 27.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Ustert
Mitglieder» der gefttgebende»Rathe der helvetische» Republik,

ch
^

Band M. XXVII. Bern, den zo. Christm. 1799. t 10. Nivofe VIII.)

Vollziehungs-Direktorium.
Bothschaft an die aesezgebenden Räche über

die politischen Corporattonen.

(Fortsetzung.)
6) Diese Einladung geschieht zuerst an die öffent-

lichen Beamren des Distrikts, mit Inbegriff der Diener
des Kultus.

6) Jeder Bürger, der s Tage nach dieser Ein-
ladung noch keine bestimmte Antwort ertheilt hat, soll

auf die Liste der Fremden in dem Distrikte gesezt wer-
den.

7) Der Unterstatthalter, der auf obenerwähnte
Weife bey dem Geschäfte »mterstüzt wird, soll durch
seine Unterschrift und Besiglung in den Registern bc-

zeugen, baß die darinn als Aktivglicdcr der Corpora-
twn Eingeschriebene alle erforderlichen Eigenschaften
zum Beytritte besitzen.

s) Alle Einwendungen die sich gegen solche Ein-
schreibungen erheben könnten, sollen von der Venval-
tungs-Kammer des Cantons beurtheilt werden.

S) In eine politische Corporation kann kein Bür-
gcr Zutritt erhalten, der gegen die Republik entweder
die Waffen getragen oder sonst gearbeitet hat, wofern
er nicht auf den vorläufigen Vorschlag des Direktoriums
von dem gesetzgebenden Corps förmlich Begnadigung
erhalten hat.

20) Auf den Vorschlag des Direktoriums wird
das gesetzgebende Corps befehlen, wann die Register
einer Corporation geschlossen werden sollen.

21) Sogleich nach Schliessung der Glieder einer
Corporation wird zu ihr kc n neues Mitglied Zutritt
erhallen ohne daß es vorher sich den dnrch das Gesetz
vorgeschriebenen Proben wird unterzogen haben.

22) Alle Tage wird das Direktorium dem
gesetzgebenden Corps über die Bildung der politischen
Corpörationen einen Bericht erstatten, bis dieses ganze
Geschäft beendigt sevn wird.

26) Von Rechtswegen wird das Register einer

Corporation geschlossen, sobald in dieser Corporation
die Anzahl der Aklivglieder auf angewachsen seyn
wird, und so lang sie auf dieser Zahl bleiben, soll
kein neues Mitglied angenommen werden können.

t l) Jene Ausnahmen, welche den obigen Arti-
keln zuwider sind, sollen als nichtig angesehen, und
aufgehoben werden. Für jede Aufnahmc d-etcr Art
wird das Direktorium diejenigen, die dieselbe ocuvirkt
haben, mit einer Geldbusse von too L. belegen.

Titel IV.
Bürgerliche Verfassung der politischen Corporationen.

2) Jede politische Corporation wird i rc General-
Versammlungen, ihre Vorsteher oder Aeltesten, cmcn
Mnnizipalrath, einen Geschäftsführer der Munizipatttät,
emcn Sachwalter des Volks haben.

2) Die Generalversammlung der Corporation sey
aus allen Aktivgliedern zusammengcsczt, und jährlich
wird sie zweimal zu den in der helvetischen Constitution
für die Urversammlungen bestimmten Terminen qchal-
ten werden. Man erwählt in dieser Versammlung die
Glieder der Munizipalität, die Aeltesten und einen
Beamten, dem unter dem Namen von einem Sach-
waller des Volks, die Controlle und wachsame Aufsicht
über die öffentlichen Beamten in dem Distrikte, so wie
auch die Vertheidigung der Rechte des Bürgers, welche

vcrlczt worden, und die Vorladung treuloser Beamten
vor den gehörigen Richterstuhl anvertraut und übertra-

gen ist- Auch besizt noch die Generalversammlung das

Recht zur Entsetzung der Munizipalbeamten.
3) Der Munizivalralh besteht, mit Inbegriff des

Präsidenten, aus 6 Gliedern. Sie sollen Supplean,
ten haben, um sich nöthigenfalls durch dieselben ver-
lrelen zu lassen. ^ ^

/i) Auf jeden zchcnden Aktivburger soll ein Aeltester

(pruâkomms) gewählt werden, und zwar, soviel im-
mcr möglich, in solcher Art und Weile, daß man
diese Aeltesten aus jeder Gemeinde zieht,. nach dem

Verhältniß ihres Umfanges und ihrer Bevölkerung.
3) Gewöhnlich versammelt sich der Munizipalralh

wöchentlich zweimal. Vor seine Gerichtsvehörde gclan-



gen aste Gegenstände der niedern Polnei; die Unter-
Haltung der Strafen Neben - oder Kreuzwege; die
Üntekhaltunq der Brunnen; die ihrer Aufsicht ander-
trauten offen!lichen Gebäude; die Verproviantiening und
Polizei der Märkte; die Polizei fiir die Gesundheit;
die Polizei der Felder ; die Kerker und Gcfängnißhän-
ser; die Unterstützung der Armen; die Vormundschaf-
ten und die Erziehung der Jugend. Dieser Rath hat
auch die Aussicht über die Verwaltung der National
guter in seinem Distrikte; er beurtheilt kleinere Po-
lizeivergehungen, Aergernisse, geringere Diebstähle;
er besorgt die Kundmaelmng und Vollziehung der Ge-
setze, so wie auch der Sentenzen von den Tribunalien;
er besorgt die Vertheilunz und die Einziehung der
Contributionen (es sey nun für die Nation oder für die
Corporation) und hält über die Ausgaben und Ein-
nahmen genaue Rechnungen, welche jedes halbe Jahr,
drei Wochen vor der Zusammenbernsung der Genera -
Versammlung, öffentlich sollen bekannt gemacht werden.

6) Der Munizipalrath ernennt seinen Schreiber,
so wie auch den Prokurator der Corporation und die
übrigen Personen, welche bei der ihm anvertrauten
Verwaltung angestellt werden.

7) Die Mitglieder des Munizivalrathcs kennen
ununterbrochen ro Jahre nacheinander von den Ge-
ncralversammlungen wieder bestätigt werden; keiner
derselben aber kaun ohne Unterbrechung länger als ;o
Jahre seine Stelle bekleiden.

») Die von dem Mnnizipalralhe angestellten Per-
sonen können nicht anders cntsezc werden, als cut-
weder durch die Generalversammlung, oder durch eine
richterliche Sentenz.

51) Der Munizivalrath wird unter den Acltesten
jeder Gemeinde einen Gcmeindeagcntcn ernennen, der
die dringcndcrn Geschäfte besorgen, der den Munizipal-
rath selbst vorstellen und seine Befehle vollziehen, und
der den Gcmeindcratb zusammenbcrufen wird, welcher
ans den Acltesten der Gemeinde zusammcngcsezt seyn soll.

to) Ueber wichtigere Gegenstände, oder wenn es

um beträchtliche Ausgaben zu thun ist, wird der Mn-
nizipalrath die Gemeindcräthc zu Rathe ziehen, und
sich nach dem Gutachten von der Majorität der Ael-
testen, woraus sie zusammenqcsczt sind, richten.

i t) Sobald in einem Distrikte die volitische Cor-
pvration gebildet seyn wird, so werd:;; die Wahlmän-
uer dieses Distrikt, und ihre Suvpleanten, von dem
Untcrstatthaltèr in dem Hauptorte zmammenberuftn
werden, Und sie werden den eeaehwaltcr des Volks,
den Munizipalrath und die Acltesten ernennen, weiche
bis zur nächsten Generalversammlung der Corporation
provisorisch die Geschäfte führen sollen.

t'2) Die Mitglieder des Munizivalrathcs, und
tie von demselben ernannten Beamten bekommen Ge-

!l<Z

halte, die nach vorläufigen; Gutachten des Munizipat-
rathcs von den; Acltesten bestimmt werden sollen.

;z) In keinem, Fall sollen die Gehalte den ft'inf-
ten Theil von den Emkünften der Corporation über-
steigen, diejenigen E nkünste nicht umbegrissen, welche
aus den Armengweru herßiesscn.

Titzel v.
Militärische Verfassung der politischen Corporation.

t) Die Aktivgliedcr der politischen Corporation-«
besitzen ausschiessend das Recht, bewaffnet und mir
Munition versehen zu seyn. Sie allem bilden die
Nationalwache.

e) Soviel immer möglich soll jedes Mitglied
einer Corporation mit gleichförmigen Waffen, mit
Munition und Kriegsgeräthe dergestalt versehen seyn,
daß es zu jeder Zelt zur Erfüllung seiner militärischen
Verpflichtungen bereit stehe.

) Der Munizipalrath macht eine» Vorschlag
von drei Personen, die er zur Bekleidung von jeder
Ofstziersstcllc bei der Nationalwache, und eines Mi-
lizinspektors für tüchtig hält. Aus diesen; Vorschlagt
trifft alsdann das Direktorium die Auswahl.

-i) Die Nationalwachen eines Distrikts marschic-
reu unter der Anführung ihres Chefs in dem Innern
des Distrikts, wofern hierzu der Unterstatthalter den
Befehl ertheilt, um ein Gesez oder gesezmäßigen Be-
schluß, den der Munizipalrath anerkannt, in Voll-
zichung zu bringen.

>5) Die Nationalwachen eines Distrikts sind unter
keiner andern Bedingung zum Auszuge ausser ihrem
Distrikte verpflichtet, als auf die Auffodcrung des

Kantonsstatthaltcrs, oder eii;cs Rcgicrunascommissärs,
oder endlich auf das übereinstimmende Begehren so-

wohl des ttnterstatthaltcrs, als der Munizipalität eineâ

benachbarten Distrikts.

) Die Naticnalwachen eines jeden Distrikts find
nach der Vorschrift der militärischen Verordnungen, die

hierüber verfertigt werden sollen, zu militärischen
Uebungen und Musterungen verpflichtet.

Titel VI.
Verschiedene Lasten und Ausgaben der politischen Cor-

porationcn, nebst ihren Einkünften.
Ausser den oben erzählten Lasten, fallen auf eine

volitische Corporation auch noch die Unkosten wegen
Einziehung und Vcrthcüung der öffentlichen Bestem
rungcn ; die Unkosten wegen Unterhaltung der Strassen,
Brünnen, Neben- und Kreuzwege, und wegen össent.
lichen Gebäuden in ihrem Bezirke; die Polizciun-
kosten; die Unkosten wegen Crimiua'vrozedurcn, welche
ein Vcrurthcilter nicht selbst zu bezai.'en vermag; die
Unkosten wegen Verpflegung und Bnvachrmg der Ge-
sangencn, wegen Vollziehung der Gesetze und der Cm
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«à!- oder Aüchtiguugsfentenzen, wegen Unterstützung
»ethdürstlgcr Cerporarionsglieder, wegen Unterhaltung
der Schulen uud Rel:givns!thrcr, die vonumS deu
Gemeinden zur Last sie!.

2) Zur Bestreitung aller dieser Ausgaben stehen
der Corporation folgende Güter zu Dienste

Diejenigen Güter des Distrikts, deren Einkom-
men bisher^nur zur Unterstützung der Armuth uiid zu
frommen Stiftungen oder zur Beförderung der Erste-
hung verwendet worden war.

Ein Theil der Gcmeiudgüter des Distrikts, in an-
gemessenem Verhältnisse nur derjenigen Portion von
Einkünften der eben erwähnten Güter, die jedes Jahr
zur Erleichterung der Armuth nnd zu? Unterstützung
wohlthätiger Anstalten verwendet wurde.

Ein Theil der Gcmeiudgüter des Distrikts in
dem Verhältniß mit dem Antheile von den Einkünften
der erwähnten Güter, der alljährlich für Poiizcvdedürf-
niße gewidmet war. Der Ertrag von allen Aufwands-
komriburionen, welche durch das Gefttz vom
dekretiert worden.

Die Entrichtung von t2 Fr. für jede Iagdbcwil-
ligung.

Die Verpachtung der Fifcherey in den Seen nnd
Flüssen ihres Bezirkes.

Die Geldstrafen und Bussen für Vergehungen und
Ucbertrettungen gegen die Verordnungen der Munizi-
palpolizcy.

Eine Auflage von r2 Fr. für jeden Ball oder je-
de Anstellung eines nächtlichen Tanzes.

Eine Auflage von 2. von rvo. auf Hansnnelhen,
die nicht über roc> Fr. steigen; von 4. auf diejenigen,
die sich von ivr. bis auf 20a. belaufen, von m auf
diejenigen, von 2»». bis auf Zvv., und so immer in
vergrössertem Verhältnisse, nämlich immer 2. mehr
von 100 Fr.

8. von 100. des Vertrags von allen Auflagen, dc-
von Einziehung der Corporation anvertrauet ist.

Eine Steuer von 4 Franken auf jedes Kamin
(Ofen über die Anzahl von 2/für eine Haushaltung.

Eine Auflage auf die Gestattimg des Wvhiwech-
tes, welches für jeden in dem Distrikte wohnhaften
Ausländer monatlich nicht höher steigen soll als aus
5 Franken.

Eine Contribution, die am Werthe der Arbeit
eines Tassöhners gleichkommen f>ll, von jedem Parti-
ku'aren ihres BemkS, der cm Viehgeivann besitzt, es

fty nun 2 Ochsen oder Z Kühe. Neben - oder Zusatz-
aussagen und dem Bedürfniß angemessene Be»steurcn,
welche auf vorläufigen Vorschlag des Direktoriums
unter Author»strung des gesetzgebenden Corps werden
bezogen werden.

2) Niemals kann eine politische Corporation irgend

r k

ein Grunds! ck ankaufen, oder à - Kapital auf Zins:
anlegen.

O Indem sie ihre Rechnungen össentlich bekannt
macht, toll sie genau die Fonds anzeign!, d?e sie in
Verwahrung hat, so ane auch die Einkünfte die
ihr zu Dienste stehen. Der Gebräu.?» dieser lez'ern
soll sich vermindern, fr bald fe lie Ausgaben über-
steigen.

Titel VII.
Aufnahme neuer Glieder in eine Corporation.
r) Ein Fremder, d:r keinen Antheil an dem sie?-

vetifchcn Vaterland: Hai, erhält in keine Corporation
Zutritt, woftm er nicht wenigstens 2 Jahre in dem
Distrikte gewöhnet, und wenn er nicht, einerseits die
Einwilligung des Munizipalraches und des Dachwal-
tcrs vom Volke in dickem Distrikt, anderseits aber von
dem gesetzgebenden Rathe eine Naturalisations - Arte
erhalten hat.

2) Ein Bürger kann ans einer Corporation im
eine andere tretten, wofern er einerseits ans der Ge-
meine, ans der er wegzieht, ein ehrenhaftes fchriftli-
ches Zeuauiß mitbringt, und anderseits von dem Mu-
nisspairathe der Corporation, m die er cintrcttcn will,
die Bewilligung erhält, die ihm aber erst nach 6 nw-
nmliche.u Aufenthalte in dem Distrikte ertheilt werden,
soll.

Z) Wenn sich der Munizipaleath einer Corpora-
tion über die Aufnahme eines neuen Mitgliedes nicht
einhellig vereinigen kaun, so wird er die Acttestcn zu Rathe
ziehen, welche hierüber durch Mehrheit der Stimmen
entscheiden werden.

ü) Ein Fremder, der an dem helvetischen Vater-
lande keinen Antheil hat, kaun von dem Munizipal-
rathe aus dem Distrikte ausgcstrichcn werden, es se»

denn, daß er in die Munizipalkasse eure Summe von
stov Schwcizcrfranken nudcrlege, oder für eine solche

Summe hinreichende Bürgschaft liefere; in solchem

Fall kann er nicht anders ausgcstrichcn werden, als
durch richterliche Sentenz, oder durch einen Beschluß des

Direktoriums, oder in dem Fall, daß er die gefeziichen

Verbindlichkeiten, die ihm aufgelegt werden, nicht
erfüllen wird.

Ein helvetischer Bürger kaun immerhin in je-
dem Distrikte wohnen, wo es ikm beliebt, uud da-
stiost ungehindert jedes erlaubte G-nvcrbc treiben, we.--

fern er nur mit einem founlichen Ccrtisikat der Corpoe-g-
lion versehen ist, zu der er gehört; diese dient ihm
zur Bürgschaft, in wst fern die Corporation deVcr-
vflichtungen erfüllt, welche ihr diese Eigenschaft auf-
legt.

6) Solche Personen, die von dem Staate anae-
stellt sind, und die er unter feine Garantie nimmt, wc»-

den, obgleich sie als Fremde nicht zu dem helvetischem



Vaterlande gehören, doch immer als Personen betrach-
tet, für welche der Staat gut stehet, und sich in Ab-
ficht auf alle Lasten und Ansprüche verantwortlich
macht, welche die Corporation des Distrikts, in dem
fie wohnen, an sie machen kann.

7) Streitfragen zwischen verschiedenen Corpora-
tionen, oder zwischen Partikularen und einer Corpora-
tion, gehören, in Betreff gewöhnlicher Gegenstände,
vor die gewöhnlichen Tribunale; wofern sie aber auf
politische Rechte »md Competenz Bezug haben, so wer-
den sie vor das Direktorium gebracht, nnd von dort
«n das gesezgebende Corps.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

S a v a r y.

Am Namen des Direktoriums, der Gen. Sek.

Mousson.

Proklamation an die Einwohner der fünf
obern Distrikte deö Kanton Walliö.

Bürger!
Das Vollziehungsdirektorium schreibt encre Fehl-

tritte hauptsächlich dem Irrthum und der Verführung
zu. Durch eigennützige von eucrn und unsern Fein-
den erkaufte Aufwiegler hintcrgangcn, habt ihr die

Waffen ergriffen, in dem Wahne, Religion und Frei-
Veit zu vertheidigen, und durch diese Verwirrung habt
ihr Religion und Freiheit der Gefahr einer gänzlichen
Zerstörung ausgeftzt.

Doch ihr habt gegen ein Vaterland gefehlt, das
euch in euerer Verblendung nicht von sich stoffen, das
euch verzeihen, und nur euere Unglücksstifter bestrafen
will.

Das Vollziehungsdlrektorium ertheilt hiemit allen
und jeden Einwohnern der fünf obern Districkte des

Kanton Wallis, die in dem diesjährigen Aufstande gc-

zwungcn oder verführt, die Waffen getragen haben,
und also weder Aufstiftcr noch Rädelsführer dabei ge-
wesen sind, die Zusicheruug einer allgemeinen Verzei-
hung so daß jeder noch wie vorher, ohiie fernern
Vorwnrf und ungekränkt alle Rechte eines helvetischen
Bürgers zu gemessen hat.

Von dieser allgemeinen Verzeihung sind jedoch aus-
genommen:

t. Die Urheber der Empörung und diejenigen,
so sich zu Werkzeugen ihrer Verbreitung haben gcbrau-
chen lassen, also namentlich:

s. Alle die, welche im Kricgsrathe der Aufrührer
m itgc festen sind, und einen thätigen Antheil an dessen

Verrichtungen genommen haben.

s. Alle diejenigen, welche gewaltrhätkge Hand an
die konstitutionbmäßigen Beamten gelegt haben.

-i. Die Falschwerber, die für die Feinde öffentlich
oder heimlich angeworben, und

s. Alle Ausgewanderte, welche bis auf den zsten
Wintermonat sich nicht bei dem Unterstatthalter ihres
Distrikts werden persönlich gestellt haben.

Allen diesen soll sorgfältig nachgeforscht, und iin
Falle einer ergriffen wird, derselbe gesanglich eingezo» '
gen werden. Jedermann, der einen der obigen Ver-
drccher beherbergen, oder sonst verheimlichen würde,
soll dafür zur Verantwortung gezogen werden. Auch
wird hiemit die Vumme von dreihundert Franken für
die Anzeige jedes solchen Verbrechers verhcissen, insi>°

fern nämlich dieselbe so beschaffen ist, daß die Ver-
Haftung daraus erfolgen kann.

Die Regierung hat selbst in den Tagen eurer sträf-
lichen Verwirrung ihr Mitleiden nicht von euch abge-
wendet. Um so viel gewisser werdet ihr oie Wirkun-
gen desselben erfahren, wenn ihr jezt für immer noch
mit redlichem Herzen davon zurückgekehrt seyd. Treue
gegen eine Verfassung, die ihr beschworen habt, Ge-
horsam gegen die Gesetze, die encv Sctmtz nnd Sicher-
hcit verhcissen und ein fester Widerstand gegen jede
künftige Verführung, dies ist was von euch gcfodcrt
wird. Erfüllet ihr diese Erwartungen, so werden eure
helvetischen Brüder einer Noth eingedenk seyn, so wer-
det ihr die wohlthätigen Folgen der Vereinigung, die
man euch so verhaßt zu machen suchte, empfinden,
und in eurer verfassungsmäßigen Regierung diejenige -

Stütze eurer Freiheit und Religion antreffen, die ihr
so irrig bei den Feinden eures Vaterlandes gesucht
habt.

Bern, den 4. Wintcrmonat t?9S.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
S a v a r y.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sek.
M s u s s o n.

Beschluß über die Beziehung der Abgaben.

DaS Vollziebungsdirektcrmm, « ach Einsehung der
Gesetze vom e. Heumonat und Weinmonat dieses

Jahres, über die Aufforderung an die Steuerpflichtigen
für die Bezahlung ihrer rückständigen Abgaben von i7s»
und über die Festsetzung nnd Beziehung der Abgaben
für t7SS.

In Erwägung, daß ein Theil der Abgaben von
l?98 und die von t799 noch nicht bezogen worden
seyen;

In Erwägung, daß durch diesen Aufschub in der
Beziehung der Abgabe» nicht nur dem Staate ein
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großer Nachtheil zuwächst; sonder» daß die tast der

Abgaben ganz auf die rechtschaffenen Bürger zurück-

fällt, während die übrigen à Mittel versuchen, um
sich denselben zu entziehen;

Räch Anhörung seines Finanzministert,

beschließt:
I. Die rükständigen Abgaben für das Jahr t??»

sdlle» unverzüglich und auf folgende Art bezogen werden :

t. Izmen acht Tagen von der Publikation dieses

Beschlusses an sollen die Distriktseinnehmer die

Bürger ihres Distriktes, die alle, oder einen Theil
Der Abgaben von i7?.c schuldig sind, aussodern,
dieselben inner Tagen, von der Auffoderung
an, zu bezahlen.

». Diese Auffoderung soll folgendermaße» abgefaßt
seyn:

» » * » î
Auffoderung an den Bürger der Gemein-

de... Distrikt.... Canton
Von Seite des unterschriebenen Distriktseinnehmcrs'
und mit Bewilligung »es Präsidenten des Ge»

richts seyd Ihr aufgefordert, ihm von
heute an inner i t Tagen, nebst den Kosten der
gegenwärtigen Auffoderung, die Summe von
z« bezahlen, auf welche sich die Abaabe belauft,
die ihr für 179» schuldig seyd. Widrigen Falls
wird zufolge dell Gesetzes vom r. Heumonat a 7 99
znr Pfändung geschritten werden.
Der Einnehmer des Bewilliget der Präsident

Distrikts, des DistriktsgerichtcS,
N. N. N. N.

Angelegt durch den unterschriebenen Weibel,
N. N.

s. Diese Auffoderung soll zufolge der obigen Vor.
schrift unterschrieben werden vom Distriktseinneh-
mer, auf dessen Begehren sie ausgestellt wird,
»om Präsidenten des Distriktsgerichtes, der sic be-

williget, und vom Weibel, der sie anlegt.
4. Der Distriktscinvehmer, auf dessen Begehren sie

geschieht, bezahlt dem Präsidenten des Distrikts,
geeichtes, der sie bewilliget, und dem Weibel,
der sie anlegt, die Emolumente, welche ihm dann
nebst seinen Unkosten durch de» Steuerpflichtigen
zurükbezahlt werden sollen, wie dieß oben gesagt
worden.

id Drr Distriktseinnehmer, welcher vernachläßigen
würde, diese Auffoderung zu thun, oder der nach

Verfluß des darinn bestimmten Termins nicht
"sogleich zur Ergreifung eines hinlänglichen Pfan
des schreiten würde, ist für die rükständigen Ab
gaben verantwortlich, und soll gehalten seyn, ft?
den Steuerpflichtigen zu bezahlen, den er solcher-
gestalt dem Gesetze entzöge» hätte,

15. Die Berichtigung der Schätzungen, welche
durch den 7. Artikel des Gesetzes vom is. Oktober
für die Beziehung der Abgaben von t?99 verordnet
ist, soll folgender Gestalt vor sich gehen:

e. Der Agent soll in Zeit von Z Wochen von der
Publikation dieses Beschlusses an, alle Schätzung?»
der Grundstücke in seiner Gemeinde zur'Hand
bringen, und sie mit seinen Bemerkungen begleitet
der Mimizipalilät übergeben.

». Die Munizipalitäl soll in den » darauf folgende»
Tagen diese Schätzungen mit einem Bericht übev
jede derselben dem .Distriktgerichte mittheilen,

s. Im Falle alle Schätzungen, oder ein Theil der.
selben von dem Distriktsgerichte nicht gut be-
funden würden, so wirb es zufolge dieses Gesetzes
drei rechtschaffene Männer ernennen, um sie z»
berichtigen. Diese Berichtigung soll ausser de»
durchs Gesetz bestimmten Strafen auf Kosten des
Gnmdeigenthümers geschehen, wenn das Trundstük
unrichtig geschäzt worden war. Um mehr Einför-
rwgkeit in die Ausübung dieser Berichtigung i»
ganz Helvetien zu bringen, sollen die'besagte
Männer den Mittelpreit der Grundstücke in de»
Käufen der lezten Iahren zur Richtschnur anneh-
men, oder den annähernden Preis der benachbax-
ten Güter für diejenigen Güter, welche in dieser
Zeit nicht Hand geändert haben. (Die Forts, folgttz

Vorschlag zu einer leicht ausführbaren Un-
tnftl'll.nmq der Armen für diesen Winter.
Voll der litterarischen Gesellschaft zu Lu-
zern ihren Mitbürgern mitgetheilt.

Die litterarische Gesellschaft des Ka»-
tont Luzern an ihre Mitbürger.

Wertheste Mitbürger!
Nichts schmerzet ein fühlbares herz mehr, als

seine Mitmenschen im Elend schmachten zu sehe«,
nnd ihnen nicht durch werkthätige Hilft beyspringe»
zu können.

Und izt drükt uns der Anblick so vieler Unglück,
lichen, die alles Verdienstes beraubt, ohne Arbeit, oh-
ne Unterhalt im traurigsten Zustande leben; so vieler
Hausväter und Hausmütter, die ihren von Hunger
gequälten Kindern nicht einmal einen Bissen Brod »

verschaffen können; so vieler Greise und Waisen, die
ohne Obdach herumirren, und nicht wissen, wo sie ib.
re abgematteten Glieder hinlegen können; so vieler un.
sercr Mitbürger, die vor kurzem noch in ziemlichem
Wohlstand lebten, und nu» aller Hilftmittel beraubt,
mit dem Hunger ringend, ihre Hände »ach Rettung
ausstrecken.
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